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Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 25. September 1956.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
Ch. Oser

2706

#ST# Bundesbeschluss
über

die Bewilligung eines Beitrages für die Beteiligung der Schweiz
am «Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957—1958»

(Vom 26. September 1956)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 11. Juni 19561),

beschliesst:

Art. l
Die Eidgenossenschaft gewährt der Schweizerischen Naturforschenden

Gesellschaft für die Beteiligung der Schweiz am « Internationalen Geophysikali-
sehen Jahr 1957-1958» einen Bundesbeitrag von 600000 Franken.

Art. 2
Der Bundesbeitrag wird auf Grund einer belegten Abrechnung dem Schwei-

zerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung aus-
bezahlt, der von der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft beauftragt
worden ist, die für die schweizerische Beteiligung zusammengebrachten Bei-
träge zu verwalten und deren Verwendung zu regeln.

1) BEI 1956, I, 1261.
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Nach Bedarf können jedoch dem Nationalfonds unter Anrechnung auf die
definitive Höhe des Bundesbeitrages Vorauszahlungen geleistet werden.

Art. 3
Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in Kraft.
Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 18. September 1956.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 26. September 1956.

Der Präsident: Rad.Weber
Der Protokollführer: F.Weber

Der Präsident : Burgdorfer
Der Protokollführer: Ch. Oser
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